
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1993/12/7 92/05/0320
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.12.1993

Index

L16003 Gemeindeverband Verwaltungsgemeinschaft Niederösterreich

L37133 Abfallabgabe Müllabgabe Sonderabfallabgabe Sondermüllabgabe

Müllabfuhrabgabe Niederösterreich

L82403 Abfall Müll Sonderabfall Sondermüll Niederösterreich

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

AbfallwirtschaftsV Gemeindeverband Horn 1991 §3;

AWG NÖ 1987 §4;

B-VG Art119a Abs10;

B-VG Art119a Abs5;

B-VG Art119a Abs9;

VwGG §34 Abs1;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 92/05/0344

Rechtssatz

Dem Abfallwirtschaftsverband kommt im Hinblick auf Art 119a Abs 1 iVm Art 119a Abs 9 B-VG in einem Verfahren nach

dem NÖ AWG 1987 Beschwerdelegitimation zu.

Schlagworte

Mangel der Berechtigung zur Erhebung der Beschwerde mangelnde subjektive Rechtsverletzung Grundsätzliches zur

Parteistellung vor dem VwGH Allgemein Zulässigkeit der Vorstellung Parteistellung und Rechtsansprüche der Parteien

(außer der Gemeinde) im Vorstellungsverfahren
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